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richtig:  

Pädagogische Freiheit und vieles andere sind im Schulgesetz (SchulG) und in 

der Allgemeinen Dienstordnung (ADO) geregelt. So gibt es für uns Lehrkräfte 

Pflichten, aber auch viele Rechte. 

 

wichtig:  

Man muss nicht nur, man darf auch vieles (Sonderurlaub, Teilzeitkonzept, 

Aufsicht, Vertretung, Mehrarbeit, Konferenzen, Lehrerrat). 

Wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern.  

Sprechen Sie mit Ihren VBE-Personalräten, wenn Sie Fragen zu Ihren Rechten 

und Pflichten haben. 

Wir beraten, begleiten und unterstützen Sie gerne! 
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richtig.wichtig.VBE! 
Stand: 12/ 23 

Nahezu täglich wenden Lehrkräfte rechtliche Vorschriften an, obwohl sie sich in 

ihrer Ausbildung nur sehr selten damit befasst haben. Sie treffen 

Entscheidungen, die Rechtsfolgen nach sich ziehen können.  

Darunter fallen zum Beispiel  

• die Bewertung von Klassenarbeiten und anderen Leistungen, 

• die Wahrnehmung einer Pausenaufsicht, 

• die Durchführung einer Klassenkonferenz, 

• der Ausschluss von einer Klassenfahrt oder vom Theaterbesuch, 

• das Formulieren von Zeugnissen oder  

• die Gestaltung von Schulveranstaltungen (Datenschutz, Urheberrecht). 

 
 

Sie sollten sich gut darüber informieren, was Sie dürfen und wozu Sie rechtlich 

verpflichtet sind. Die Einstellung, „dass schon alles irgendwie gutgehen wird“, 

kann fatale Folgen haben, vor denen wir Sie gern schützen möchten. 

Und es ist wirklich nicht einfach, den Überblick zu wahren.  

Zu den rechtlichen Regelungen, die für die Arbeit der Lehrkräfte von Bedeutung 

sind, zählen u. a.  

• das Schulgesetz (SchulG), 

• das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), 

• das Landesbeamtengesetz (LBG NRW), 

• die Laufbahnverordnung (LVO), 

• die Allgemeine Dienstordnung (ADO) für Lehrerinnen und Lehrer, 

Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen, 

• der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und die   

Entgeltordnung für Tarifbeschäftigte, 

• die Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW (FrUrlV), 

• die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie 
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• das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). 

 

Hilfreich ist die Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, besser 

unter der Abkürzung „BASS“ bekannt. Sie kann in der Schule eingesehen 

werden. 

Das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, was zum Schuljahresbeginn 

2005/2006 in Kraft trat und die bisherigen sieben Schulgesetze und drei 

Verordnungen zusammenfasste, legt grundlegend fest, unter welchen 

Bedingungen, mit welchen Rechten und Pflichten und mit welchen Zielen in 

Schulen in NRW gelehrt und gelernt wird. 

 

Inzwischen gab es bereits zahlreiche Gesetze zur Änderung des Schulgesetzes.  

 

Ein guter Ratgeber ist die Zeitschrift „Schule heute“ vom Verband Bildung und 

Erziehung NRW. Hier werden schulrechtliche Themen näher erläutert. Den 

Mitgliedern des VBE steht darüber hinaus eine Rechtsdatenbank im Internet 

zur Verfügung. 
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Die Beratung von Lehrkräften und der Rechtsschutz haben in den letzten 

Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Wir freuen uns, dass sich viele 

Mitglieder des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in beamtenrechtlichen, 

tarifrechtlichen Angelegenheiten, bei Fragen zum Ruhestand und bei vielen 

weiteren schulrelevanten Rechtsbereichen durch unsere Rechtsabteilung 

beraten lassen.  
 

richtig. wichtig:  

VBE-Mitglieder können unsere erfahrenen Verwaltungs- und Tarifrechtler von  

Montag – Donnerstag zwischen 9 Uhr – 16.30 Uhr und Freitag von 9 Uhr – 

14.30 Uhr unter der Telefonnummer 0231  44990040 zu erreichen. 

Die telefonische Beratung soll dazu dienen, kleinere juristische Fragen rund um 

den Dienst als Lehrer/in kurz zu beantworten. Parallel dazu sollten Sie uns in 

umfangreicheren, dienstlichen Angelegenheiten die entsprechenden 

Unterlagen mit Ihrer Fragestellung zur juristischen Prüfung an die VBE-

Landesgeschäftsstelle nach Dortmund schicken. Selbstverständlich ist nach 

vorheriger telefonischer Vereinbarung auch ein persönlicher Beratungstermin 

in Dortmund möglich. 
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richtig.wichtig.VBE           

Fragen zum Schulrecht 
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         richtig.wichtig.VBE 

Fragen zum Schulrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ab wann muss ich ein ärztliches Attest einreichen? 
Verbeamtete Lehrkräfte müssen eine ärztliche 
Bescheinigung vorlegen, wenn sie den Dienst wegen 
Krankheit länger als drei Arbeitstage versäumen. 
 
Tarifbeschäftigte müssen eine ärztliche 
Bescheinigung einreichen, wenn sie den Dienst wegen 
Krankheit länger als drei Kalendertage versäumen. 
Die Schulaufsichtsbehörde ist über das krankheitsbedingte 
Versäumnis von Tarifbeschäftigten spätestens am Ende 
des Kalendermonats zu unterrichten. 
(§ 15 ADO) 
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Fragen zum Schulrecht 
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         richtig.wichtig.VBE 

Fragen zum Schulrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darf ich Geschenke von Schülerinnen, 
Schülern oder Eltern annehmen? 
Grundsätzlich dürfen Lehrerinnen und Lehrer 
– auch nach Beendigung des aktiven 
Beschäftigungsverhältnisses – keine 
Belohnungen, Geschenke oder sonstigen 
Vorteile für sich oder eine andere Person in 
Bezug auf ihre (ehemalige) dienstliche 
Tätigkeit annehmen. 
Ein Verstoß gegen das Annahmeverbot kann 
sowohl dienst- bzw. arbeitsrechtliche als auch 
strafrechtliche Konsequenzen haben. 
Geschenke und Belohnungen dürfen nur 
angenommen werden, wenn die 
Dienstvorgesetzte Stelle ausdrücklich oder 
stillschweigend zugestimmt hat. Eine 
Zustimmung wird hierbei nur erteilt, wenn 
eine Beeinflussung nicht zu befürchten ist. 
Weiterführende Informationen finden Sie in 
der Handreichung „Information zur Annahme 
von Belohnungen und Geschenken im 
Schulbereich“ des MSB (Ministerium für 
Schule und Bildung) 
 

Darf ich einer Schülerin oder einem Schüler das 
Smartphone abnehmen? 
Der verantwortungsbewusste Umgang mit dem 
Smartphone gewinnt nicht erst durch die 
aktuelle Debatte um Cybermobbing erheblich an 
Bedeutung. Grundsätzlich kann kein generelles 
Verbot ergehen, dass Smartphones mit in die 
Schule gebracht werden können. 
Die Schülerin bzw. der Schüler hat ein 
berechtigtes Interesse, ein Smartphone auf dem 
Schulweg zu nutzen, sei es, um mit den Eltern in 
Kontakt zu treten oder in einer Notsituation Hilfe 
holen zu können. 
Jedoch kann die Nutzung des Smartphones in der 
Schule untersagt werden. Nutzt eine Schülerin 
oder ein Schüler trotz erzieherischer Einwirkung 
das Smartphone im Unterricht, besteht die 
Möglichkeit, das Gerät in Gewahrsam zu 
nehmen. Spätestens jedoch am Ende des 
Unterrichtstages muss das Smartphone 
zurückgegeben werden, da der Grund der 
Wegnahme nicht mehr vorliegt. (Anders 
entschied das Verwaltungsgericht Berlin, das im 
Einzelfall die Einbehaltung des Handys über das 
Wochenende für zulässig erklärte.  Az. VG 3 K 
797.15) 
 


